
Vorstand:   Dipl.- Ök. Bernhard Blach Bankverbindung:  Postbank Hamburg                     Gerichtsstand: Amtsgericht Hamburg
Dipl.- Betrw. Michael Hauer                                             Konto: 80 33 67 - 206                                         VR 15258
Dipl.- Ing. Bernd Danielewsky                                          BLZ  : 200 100 20                       Steuernr.:        17/445/02035

-

Ich bin gegen Kinderarbeit in Bergwerksminen !

Deshalb möchte/n ich/wir Revierkohle e.V. mit einer Dauerpatenschaft unterstützen.Ich/wir
zahle/n daher ab ______________ einen jährlichen Beitrag von

15 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 150 EUR 200 EUR

Revierkohle versichert, daß Spendengelder ausschließlich für Bergarbeiterkinder zwecks Ver-
köstigung, ärztl. Grundversorgung und einem regelmäßigen Schulbesuch in Kolumbien, Niger
und in Bolivien lt. Prospekt und soweit im Einzelfall keine höheren Eigenkosten anfallen, nach
folgendem verwandt werden:

Geschäftsstelle : REVIERKOHLE BV e.V. , Hammer Baum 22, 20537 Hamburg
Büro NRW : Preußenstr. 68, 45888 Gelsenkirchen
Gerichtsstand : Amtsgericht Hamburg, VR 15 258

Name/Firma/Verband :

Vorname                : ___________________________      geb.:

Anschrift/ Firmenanschrift : ___________________________________________________

Kontovollmacht für folgendes Konto:  _____________________  BLZ: _________________

Name der Bank      :             __________________________

1.Telefon: AsP :
2. MobFu: AsP :

e-Mail     :                                                    Internet:

Datum :         .          .
__________________________________

transparenten Verteilungschlüssel

___________________________________________________

Bei Spenden von 15 EUR werden> 13 EUR und ab 20,00 EUR werden> 18,00 EUR überwiesen (ohne Jahresbuch)
)
Bei Spenden von 50 EUR werden> 37 EUR überwiesen (incl. Jahrbuch u. Kalender)
Bei Spenden von 100 EUR werden> 82 EUR überwiesen (dto.)
Bei Spenden von 150 EUR werden> 132 EUR überwiesen (dto.)
Bei Spenden von 200 EUR werden> 182 EUR überwiesen (dto.)

Die Patenschaft ist jederzeit kündbar. Sie ist nicht an eine Mitgliedschaft im BV Revierkohle e.V. gebunden.
Die Kündigung ist dem Vorstand von Revierkohle schriftlich anzuzeigen.

Um die Mittel zielgerichtet einzusetzen, nimmt Revierkohle nicht die Hilfe von internationalen, sondern
von örtlich aktiven Hilfsorganisationen in Anspruch. Im Jahrbuch wird hierüber ausführlich berichtet.
Mitglieder erhalten auf unserer Jahrestagung Einsicht in den Rechenschaftsbericht. Auf Wunsch stellen
wir eine Zuwendungsbescheinigung aus. Gem. § 5 Abs.1 Nr. 5 Körperschaftssteuergesetz ist Re-
vierkohle von der Körperschaftssteuer befreit.

(Die Kontovollmacht gilt bis zum Widerruf)

Unterschrift (bei Firmen Firmenstempel ,GF)
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